
Amtsblatt für Lugau (mit Ortsteilen Erlbach-Kirchberg und Ursprung)

JANUAR Mittwoch, 29. Januar 2025        Nr. 1

Neujahrsempfang 2025
der Stadt Lugau

Ehrungen verdienter Bürgerinnen und Bürger der Stadt für hervorragendes Engagement

in verschiedenen städtischen Lebensbereichen

(bitte lesen Sie auf den Seiten 2 und 3 des vorliegenden „Lugauer Anzeigers“)

Foto: Bernd Fey



Neujahrsempfang 2025

Lugauer Anzeiger – Amtlicher TeilSeite 2 Nr. 1/2025

C
M
Y
K

Am Freitagabend des 10. Januars 2025 hatte die Stadt Lugau

zu ihrem Neujahrsempfang geladen. Veranstaltungsort war,

wie schon im Vorjahr, die große Mehrzweckhalle im Bahnhofs-

gebäude.  

Das Motto des Abends lautete: 825 Jahre Lugau, 100 Jahre

Stadtrecht – ein Rückblick auf das Jubiläumsjahr. Eingeladen

waren in diesem Jahr die Damen und Herren Stadträte sowie

Vertreter der Gewerbetreibenden und Vereine aus Lugau, den

Ortsteilen und den Nachbargemeinden, die allesamt am Fest-

umzug mitgewirkt haben.

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung gestaltete

das Saxophonquartett der Kreismusikschule und zum Stau-

nen und Lachen trug der Zauberkünstler Donatus Weinert aus

Leipzig bei.

Neben einem Rückblick auf das Geschaffene und Erlebte aus

dem Jahr 2024 sowie einem Ausblick auf die Planungen und

Vorhaben für 2025 und darüber hinaus, bildeten die Ehrungen

verdienter Bürgerinnen und Bürger der Stadt den Schwerpunkt

des Abendprogramms. In den Laudationen würdigten die Ver-

treter der Stadt das hervorragende Engagement der zu Ehren-

den in verschiedenen städtischen Lebensbereichen.

n Geehrt wurden mit dem Eintrag in das Ehrenbuch der

Stadt Lugau:

Frau Carmen Vogel

für ihre langjährige Arbeit in der Redaktion des Lugauer Anzei-

gers sowie für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement in

der Stadt Lugau

Laudatorin: 

Frau Alexandra Lorenz Kuniß, Ortsvorsteherin in Erlbach-Kirch-

berg und Hauptamtsleiterin in der Stadtverwaltung

Neujahrsempfang der Stadt Lugau
Herr Jan Kämpf

für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement im Ortsteil

Erlbach-Kirchberg und in der Stadt Lugau sowie als Stadt- und

Ortschaftsrat

Laudatorin: 

Frau Gisela Neumerkel, Stadträtin der Stadt Lugau/Ort-

schaftsrätin Erlbach-Kirchberg

Herr Walter Metzner

als Betreiber der Rock-Kneipe „Iron Eagle“

Laudator: 

Herr Jan Jacob, Stadtrat der Stadt Lugau

Fotos: Bernd Fey
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Herr Christoph Kunze

für sein Engagement als Rennleiter und Sportkommissar so-

wie beim MSC Lugau

Laudator: 

Herr Sven Schimmel, Stadtrat der Stadt Lugau

Frau Elisabeth Schardt

als Begründerin der Häuslicher Pflegedienst Elisabeth Schardt

GmbH

Laudator: 

Herr Thomas Weikert, Bürgermeister der Stadt Lugau
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Tierische Weihnachtsüberraschung zum Lugauer
Weihnachtsmarkt 

Eine tolle Überraschung gab es auch für die Tierrettung
Chemnitz e.V.

Sindy Lenk verkaufte auf mehreren kleinen Weihnachtsmärkten –
so auch am 4. Advent im Lugauer Rathaus – handgefertigten
Schmuck. Den Spendenscheck über 450 € durfte Ralph von der
Tierrettung im Ratssaal in Empfang nehmen.

Vielen Dank an alle Unterstützer und Käufer!
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Auch in diesem Jahr haben uns die Stern-
singer besucht. Am 9. Januar war es wieder
soweit. Dabei wurde Frau Daniela Glowa
von Klara Solbrig, Tabea Lorenz, Rebecca
Nobis und Paul Kunz begleitet.
Sie grüßten uns mit einem Lied und schrie-
ben die Segenszeichen 20*C+M+B+25“ an
die Tür des Bürgermeisterzimmers. Der Bür-
germeister sowie die Kolleginnen und Kolle-
gen der Stadtverwaltung überreichten eine
gemeinsame Spende.
Zur diesjährigen Spendenbeteiligung meint
Frau Glowa: „Unsere Gruppe hat allein
1.670,00 Euro gesammelt – das war ein Re-
kordergebnis! Stollberg, Oelsnitz und Lugau
haben zusammen eine Summe von
6.398,00 Euro gesammelt. So ein Ergebnis
hatten wir schon viele Jahre nicht mehr.“
Festlich gekleidet und mit einem Stern vor-

neweg sind ca. 300.000 Sternsinger jedes
Jahr in Deutschland rund um den 6. Januar
unterwegs. Sie bringen den Segen „Chris-
tus Mansionem Benedicat – Christus segne
dieses Haus“ in alle Häuser und Wohnun-
gen der katholischen Pfarrgemeinden. Sie
sammeln für notleidende Gleichaltrige in al-
ler Welt. „Die Aktion Dreikönigssingen 2025
steht unter dem Motto: „Erhebt eure Stim-
me! Sternsingen für Kinderrechte“. Denn
noch immer ist die Not von Millionen von
Kindern groß: 250 Millionen von ihnen, vor
allem Mädchen, gehen weltweit nicht zur
Schule. 160 Millionen Kinder müssen arbei-
ten, rund die Hälfte unter ausbeuterischen
Bedingungen. Wir müssen deshalb die
Rechte von Kindern weltweit stärken und
ihre Umsetzung weiter vorantreiben.“

(Quelle: www.sternsinger.de)

Sternsinger zu Besuch im Rathaus Foto: Silas Thiele
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China – „Im Reich der Mitte“

In einem Live-Diavortrag berichtet der Lugauer André Carlowitz am
Freitag, dem 7. März 2025, Beginn 19:00 Uhr in Lugau, Villa Facius
„Kulturzentrum“, Hohensteiner Straße 2  von einer Reise im bevöl-
kerungsreichsten Land der Erde.

DANKESCHÖN für den 15. Lugauer Adventskalender

Liebe Lugauerinnen und Lugauer, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner aus unserer Ortschaft Erlbach-Kirchberg, 

wir sind immer wieder begeistert von der großen Resonanz auf unseren „Lugauer Adventskalender“. Trotz der schwierigen Zeit, konn-
ten wir auch 2024 alle 24 Türchen mit Leben erfüllen. Dies ist vor allem der großartigen Bereitschaft der Gewerbetreibenden aus Lugau
und den Ortsteilen zu verdanken. Sie alle unterstützten unsere Vereine und Einrichtungen sowie auch soziale Projekte. Bereits zum
15. Mal haben wir die Gemeinschaft zwischen allen Beteiligten erleben und spüren dürfen. Dafür unser herzliches DANKESCHÖN an
dieser Stelle an alle Spender, auch für die Flexibilität und Korrespondenz bei der Terminabstimmung. Es ist immer wieder ein schönes
Zeichen der GEMEINSAMKEIT – GEMEINSAM HELFEN UND GEMEINSAM FREUEN.

Wir hoffen, diese schöne Aktion auch in diesem Jahr wieder durchführen zu können – dies geht aber nur mit Ihrer Unterstützung! 

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme im Jahr 2025 haben, können Sie sich gern frühzeitig in der Lugauer Stadtbibliothek, Hohenstei-
ner Straße 2, 09385 Lugau, melden. Dies ist per E-Mail unter info@bibliothek.lugau.de bzw. auch durch einen Anruf unter der 900790
möglich.

Ihr Organisationsteam des Lugauer Adventskalenders
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Amtliche Bekanntmachungen

Am Montag, dem 6. Januar 2025, fand im Sitzungssaal des
Lugauer Rathauses die Sitzung des Stadtrates der Stadt
Lugau statt. Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Nr.: B/STR/2025/01

Der Stadtrat der Stadt Lugau genehmigt die Aufwendungen von
10.358,00 Euro.
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Nr.: B/STR/2025/02

Der Stadtrat der Stadt Lugau beschließt entsprechend § 73 Abs. 5
der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO), die in der Anla-
ge aufgeführten Spenden und Sponsoringleistungen anzunehmen
und entsprechend dem begünstigten Zweck zu verwenden.
Der Beschluss wurde einstimmig (18 JA-Stimmen) bei einmal
Befangenheit angenommen.

Nr.: B/STR/2025/03

Der Stadtrat der Stadt Lugau beschließt die Aufhebung des Be-
schlusses vom 13.06.2022 bezüglich der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Wohnbebauung am Wiesenweg, Teilfläche des Flurstü-
ckes von 30/22 in Ursprung“ im beschleunigten Verfahren nach
§ 13b BauGB i. V. m. § 13a BauGB.
Der Beschluss wurde mit 15 JA-Stimmen, 4 NEIN-Stimmen an-
genommen.

Thomas Weikert, Bürgermeister

Einladung zur 
Sitzung des Lugauer Stadtrates

Die Sitzung des Stadtrates der Stadt Lugau findet am Montag,
dem 3. Februar 2025, 18:30 Uhr, im Ratssaal des Lugauer
Rathauses statt. Dazu sind alle interessierten Einwohner herz-
lich eingeladen.
Die Tagesordnung wird an der Bekanntmachungstafel des 
Lugauer Rathauses ortsüblich bekannt gegeben.
Außerdem können Sie sich bitte auf unserer Homepage 
stadt-lugau.de (Link Ratsinfo/Bürgerinformationssystem) über
die Einladung und über den Inhalt der Beschlussvorlagen in-
formieren.

Thomas Weikert, Bürgermeister

Einladung zur Sitzung 
des Technischen Ausschusses

Die Sitzung des Technischen Ausschusses findet am Montag,
dem 17. Februar 2025, 18:30 Uhr, im Ratssaal des Lugauer
Rathauses statt. Dazu sind alle interessierten Einwohner herz-
lich eingeladen.
Die Tagesordnung wird an der Bekanntmachungstafel des 
Lugauer Rathauses ortsüblich bekannt gegeben.
Außerdem können Sie sich bitte auf unserer Homepage 
stadt-lugau.de (Link Ratsinfo/Bürgerinformationssystem) über
die Einladung und über den Inhalt der Beschlussvorlagen in-
formieren.

Thomas Weikert, Bürgermeister

Bericht über die Sitzung des Stadtrates der Stadt Lugau
Informationen zur Briefwahl

Um an der Briefwahl teilnehmen zu können, müssen Wahlbe-
rechtigte einen Wahlschein beantragen. Gleichzeitig werden
Ihnen die Briefwahlunterlagen zugesandt. 

1. Vom 11.02.2025 bis 21.02.2025 (15:00 Uhr) haben Sie die
Gelegenheit, die Briefwahlunterlagen persönlich zu bean-
tragen und ggf. im Wahlbüro im Rathaus die Briefwahl an
Ort und Stelle auszuüben. Dazu müssen Sie im Wahlbüro
Zimmer EG 02 zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
Lugau vorsprechen.

2. Einen schriftlichen Antrag finden Sie auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigungskarten oder geben diesen formlos
unter Angabe von Name, Adresse und Geburtsdatum ab.
Bitte die Unterschrift nicht vergessen.

3. Digital können Sie Wahlscheine über den QR-Code auf der
Wahlbenachrichtigungskarte direkt online beantragen.

n ACHTUNG! 
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung der Wahlscheinan-
träge und der Versand der Briefwahlunterlagen erst erfolgen
kann, wenn Stimmzettel vorliegen. Dies wird aufgrund der ver-
kürzten Zeit bis zur Bundestagswahl frühestens ab dem
07.02.2025 sein. 

Impressum Herausgeber: Stadtverwaltung Lugau, Obere Hauptstraße 26, 09385 Lugau, Bürgermeister Thomas Weikert
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Amtliche Bekanntmachungen

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der
Stadt Lugau mit den Ortsteilen Erlbach-Kirchberg und Ursprung
und der Gemeinde Niederwürschnitz wird in der Zeit vom
03.02.2025 bis 07.02.2025 während der folgenden Öffnungszeiten
im Zimmer UG 10 des Lugauer Rathauses, Obere Hauptstraße 26,
09385 Lugau für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten:
Montag 08:30 bis 11:30 Uhr
Dienstag 08:30 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch 08:30 bis 11:30 Uhr 
Donnerstag 08:30 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag 08:30 bis 11:30 Uhr
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen,
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 03.02. bis zum 07.02.2025, spätestens am
07.02.2025 bis 11.30 Uhr, bei der Stadtverwaltung Lugau, Zimmer
UG 10, Obere Hauptstraße 26, 09385 Lugau Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 02.02.2025 eine Wahlbenachrichti-
gung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl be nachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 162
Chemnitzer Umland – Erzgebirge II
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbe-

zirk) dieses Wahlkreises
oder

• durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18
Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.02.2025)
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach
§ 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum
07.02.2025) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahl-

ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der

Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt

worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-

lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-

langt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen

Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 15:00 Uhr, bei der Gemein-

debehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt wer-

den. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein

Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren

Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum

Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte

Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm

bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt

werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-

nen aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen

den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahl-

tage, 15:00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer

schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein

Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung

der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

– einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

– einen amtlichen Stimmzettelumschlag,

– einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen

anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-

nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht

nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als

vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor

Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-

langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer

Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich

zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die

Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-

leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-

berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung

beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-

licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung

oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert

oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-

person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie

bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimm-

zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle

absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis

18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik

Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von

der Deutschen Post unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der

auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Lugau, den 10.01.2025

Thomas Weikert, Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Lugau über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung
von Wahlscheinen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025
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Amtliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung

1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bun-
destag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Lugau mit den Ortsteilen Erlbach-Kirchberg und Ur-
sprung ist in sieben allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
Die Gemeinde Niederwürschnitz ist in zwei allgemeine Wahlbe-
zirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis
zum 02.02.2025 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen
hat.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16:00 Uhr im Rathaus Lugau, Obere Hauptstraße 26,
09385 Lugau in folgenden Räumen zusammen: Ratssaal OG 10,
Kleiner Beratungsraum OG 04, Kleines Trauzimmer EG 02, Spei-
sesaal DG 11.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die
Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen

der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außer-
dem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf
dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, und seine
Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Lan-
desliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht
erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung

erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im

Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das

ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses

Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-

behörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-

zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag

beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-

schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen

Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-

gebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage

bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angege-

benen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur

persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen

Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Ab-

satz 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer

Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann

sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-

leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom

Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-

scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter

missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-

lensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt

oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson

besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer

Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-

strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt

wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der

Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-

ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-

gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des

Strafgesetzbuches).

7. In Lugau sind die Wahlräume der Wahlbezirke 2 (Motorsportclub

Lugau Rennstrecke Turm, Zechenstraße 48), 3 (Stadtverwaltung

Lugau/Bauhof, Obere Hauptstraße 26) und 4 (Villa Facius/Mehr-

zweckraum, Hohensteiner Str. 2), 6 (Feuerwache Erlbach-Kirch-

berg, Dorfstraße 115) barrierefrei. In Niederwürschnitz sind die

Wahlräume der Wahlbezirke 1 (Vereinshaus, Zum Vereinshaus 16)

und 2 (Würschnitztalschule, Schulweg 2) barrierefrei.

Lugau, den 10.01.2025

Thomas Weikert, Bürgermeister

Hinweise der Redaktion: 

Die nächste Ausgabe des „Lugauer Anzeigers“ erscheint am Freitag, 28. Februar 2025. Redaktionsschluss ist Donnerstag, 13. Feb-

ruar 2025. Sie können sich den „Lugauer Anzeiger“ auch als PDF-Dokument aus dem Internet herunterladen. 

Unter der Adresse www.lugau.de finden Sie den „Lugauer Anzeiger“ im Bereich „Aktuelles“. Im Internet können Sie viele Termine und

Berichte bereits lesen, bevor die Druckausgabe erscheint.
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Amtliche Bekanntmachungen

Das Bundesmeldegesetz regelt die Weitergabe von personenbezo-
genen Meldedaten. Es räumt dem Meldepflichtigen auch die Mög-
lichkeit ein, in bestimmten Fällen der Übermittlung von Daten zu sei-
ner Person ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.
Das Bundesmeldegesetz sieht folgende Widerspruchsmöglichkei-
ten vor:

n Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an öffent-
lich-rechtliche Religionsgemeinschaften 
(§ 42 Abs. 2 und 3 BMG)

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft
Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören, darf die Meldebehör-
de von diesen Familienangehörigen Daten übermitteln. Der Wider-
spruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke der
Steuererhebung. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der
Übermittlung mitgeteilt.

n Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten bei Alters-
und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG)

Mandatsträger, Presse oder Rundfunk dürfen Auskünfte aus dem
Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern erhal-
ten. Die Meldebehörde darf Auskunft über Familienname, Vorna-
men, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums er-
teilen. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag.
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.

n Widerspruch gegen Übermittlung von Daten an Parteien und
Wählergruppen (§ 50 Abs. 1 und 5 BMG)

Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen dürfen im Zusammenhang mit den Wahlen und Abstimmungen
in den sechs Monaten vor der Wahl oder Abstimmung Auskünfte

aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BGM be-
zeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erhalten, so-
weit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist,
mit Ausnahme der Geburtsdaten der Wahlberechtigten. Der Emp-
fänger der Daten darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder
Abstimmung verwenden und hat sie spätesten einen Monat nach
der Wahl oder Abstimmung löschen oder zu vernichten.

n Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG)

Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren Familienna-
me, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermit-
telten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern
(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.

n Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
(§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG i. V. m. § 58 c Abs. 1 Satz 1 des
Soldatengesetzes)

Zur Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Melde-
behörden jährlich bis zum 31. März Daten von Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden.
Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möch-
ten, haben Sie die Möglichkeit, diese Übermittlungssperren schrift-
lich per Formular oder durch persönliche Vorsprache im Einwohner-
meldeamt Lugau/Erzgeb. zu beantragen.
Die Einrichtung von Übermittlungssperren im Melderegister ist ge-
bührenfrei. Eine bereits abgegebene Erklärung behält Ihre Gültigkeit
bis zum Widerruf, kann bei Interesse aber jederzeit erweitert oder
eingeschränkt werden.

Einwohnermeldeamt Lugau/Erzgeb.

Bekanntmachung über Widerspruchsrechte nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

Information  Wirtschaftsförderung Erzgebirge „Fachkräfte-Portal Erzgebirge“

Bitte lesen Sie unter: http://www.zukunft-westerzgebirge.eu/news/angebote-fuer-job-ausbildung-und-praktika.html

Sprechstunde der Versichertenältesten der  
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland

in Lugau

Frau Maria Stengel, Versichertenälteste der DRV Mittel-
deutschland, führt jeden 3. Donnerstag im Monat in der Zeit
von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr im Rathaus Lugau, Obere
Hauptstraße 26, OG 04, kostenlos eine Sprechstunde durch.
Sie ist sowohl Ansprechpartnerin in allen Fragen der Renten-
versicherung als auch bei der Kontenklärung und Antragstel-
lung aller Arten von Rente behilflich.

Dieser Service kann auch telefonisch individuell vereinbart
werden; Frau Stengel erreichen Sie unter der Telefonnummer
037295/378863.

Sprechstunde des Friedensrichters 

der gemeinsamen Schiedsstelle

Lugau-Niederwürschnitz

Der Friedensrichter, Herr Thomas Imiella, führt jeden 

2. Donnerstag im Monat in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00

Uhr im Rathaus Lugau, Obere Hauptstraße 26, OG 04,

für die Einwohner der Stadt Lugau und der Gemeinde Nieder-

würschnitz kostenlos eine Sprechstunde durch.

Dieser Service kann auch telefonisch individuell vereinbart

werden. Herrn Imiella erreichen Sie unter der Telefonnummer

0172/3677526.

Informationen der Stadtverwaltung
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Informationen der Stadtverwaltung

Grundschule Lugau

Weihnachtsprogramm an der Grundschule

Am 11.12.2024 fand unser tra-
ditionelles Weihnachtspro-
gramm in der Schulturnhalle
statt. Gleich nach Begrüßung
durch den Schulleiter wartete
eine Überraschung auf alle An-
wesenden. Im Beisein von Bür-
germeister Herrn Weikert wur-
de das 11. Türchen des leben-
digen Lugauer Adventskalen-
ders geöffnet. Frau Böttcher
vom Steuerbüro überreichte ei-
nen Spenden-Scheck an Frau
Tippmar, der Vorsitzenden des
Fördervereins der Grundschule
Lugau.
Danach sorgten dank unserer Ganztagsangebote die Theatergrup-
pe, der Schulchor und die Tanzgruppen für gute Unterhaltung. Im
Mittelpunkt stand das modern interpretierte Märchen vom „Sternta-
ler“, umrahmt von Weihnachtsliedern und flotten Tänzen zu weih-
nachtlichen Rhythmen in fantasievollen Kostümen. Verdienter, lang-
anhaltender Beifall wurde den Programmkindern zuteil. Vor und
nach der Veranstaltung bot sich die Gelegenheit für unsere Gäste,
auf dem Schulhof den Weihnachtsmarkt des Hortes „Farbkleckse“
zu besuchen oder Kulinarisches am Stand des Fördervereins auszu-
probieren.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen fleißigen Helfern, die
zum Gelingen dieses schönen Abends beigetragen haben.

Die Schulleitung
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Informationen der Stadtverwaltung

Sallauminer Straße 88, 09385 Lugau, Tel. 037295/6135
OBERSCHULE 

AM STEEGENWALD

In der Adventszeit war außerunterrichtlich an unserer Schule viel los,
um alle Schüler gut eingestimmt auf die Weihnachtszeit in die wohl-
verdienten Ferien zu entlassen.
Den Anfang machte die Klasse 7b am 4.12.2024. Nach dem ge-
meinsamen Frühstück mit gegenseitigem Wichteln fuhr die Klasse
nach Neudorf zur Firma Huss. Gemeinsam mit Herrn Sieber und un-
serer ehemaligen Kollegin Frau Schubert stellten die Schüler Räu-
cherkerzchen her. Danach ging es bei winterlichem Schneetreiben
auf den Weihnachtsmarkt nach Annaberg.
Die Klassen 8b und 10a erlebten am Nikolaustag einen gemeinsa-
men Ausflug an die Bob- und Rodelbahn in Altenberg. Sie konnten
den Weltcup im Skeleton der Frauen live erleben. Beeindruckend
waren die hohen Geschwindigkeiten und der Mut, mit dem die jun-
gen Damen die rasanten Kurven mit erstaunlichen Geschwindigkei-
ten meistern. Die Schüler wurden selbst aktiv beim Laserbiathlon,
auf dem Wackelschlitten und an anderen Stationen. Trotz des
schlechten Wetters war es ein gelungener Tag.
In der Schule fand im Dezember die Potenzialanalyse im Rahmen der
Berufsorientierung statt. Die Schüler der Klassenstufe 7 ermittelten
ihre Stärken und Schwächen bei praktischen und logischen Aufga-
ben in Team- und Einzelarbeit in Vorbereitung auf die Berufswahl.

Unsere 5. Klassen besuchten am 17./18.12. das Freizeitzentrum Lu-
gau. Nach einem herzlichen Empfang im schön geschmückten Ge-
bäude konnten die Kinder Weihnachtliches basteln, Tischtennis,
Tischkicker und Billard spielen. Es wurde auch gemeinsam geges-
sen, gewichtelt und gesungen – das war jedoch noch ausbaufähig.
Da müssen wir für nächstes Jahr mehr üben!
Unsere 6. Klassen fuhren am 18.12. in eigens für jede Klasse reser-
vierten Wagons mit der Kleinbahn unter Dampf von Cranzahl nach
Oberwiesenthal. Aber auch in Deutschlands höchstgelegener Stadt
war leider kaum Schnee, für etwas Spaß reichte es. Zu Fuß ging es
3 km bergauf zum Hotel von Jens Weißflog, wo die Sprunglegende
die Schüler höchstpersönlich begrüßte und sich sogar Zeit für einige
Selfies nahm. Die große Trophäensammlung war für viele beeindru-
ckend – ein wahres Stück deutscher Sportgeschichte. Die Hotel-
chefin servierte uns noch ein Heißgetränk und voller neuer Ein -
drücke ging es zurück nach Lugau. 
Den letzten Schultag gestalteten alle Klassen weihnachtlich. So
wurde gebacken, gesungen, gekocht, Bowling gespielt, Staffelspie-
le in der Turnhalle gemacht, gewichtelt …

Endlich Ferien!

Highlights und Schnappschüsse aus der Vorweihnachtszeit von den Schülern der Oberschule

Puppentheater
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Informationen der Stadtverwaltung

Informationen zur Schulanmeldung
(Schuljahr 2025/2026)

Sehr geehrte Eltern,

in der Zeit vom 18.02.2025 bis 07.03.2025 haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihr Kind für die zukünftige Klasse 5 in der Oberschule
„Am Steegenwald“ Lugau anzumelden.

n Hierzu benötigen wir die folgenden Unterlagen:
• Aufnahmeantrag (erhält Ihr Kind von der Grundschule)
• Bildungsempfehlung im Original
• Halbjahresinformation in Kopie
• Geburtsurkunde
• Impfausweis zum Nachweis Masernschutzimpfung
• Negativbescheid bei alleinigem Sorgerecht
• Diagnostik-/Inklusionsunterlagen, wenn vorhanden

n Folgende Anmeldezeiten bieten wir Ihnen an:
• Dienstag, 18.02.2025         09.00 bis 12.00 Uhr und 

13.00 bis 18.00 Uhr
• Mittwoch, 26.02.2025         09.00 bis 12.00 Uhr
• Montag, 03.03.2025           08.00 bis 14.00 Uhr
• Dienstag, 04.03.2025         08.00 bis 12.00 Uhr und 

14.00 bis 16.00 Uhr
• Mittwoch, 05.03.2025         08.00 bis 14.00 Uhr 
• Donnerstag, 06.03.2025    08.00 bis 14.00 Uhr
• Freitag, 07.03.2025 08.00 bis 10.00 Uhr

Sollte Ihnen die Anmeldung zu den o. g. Zeiten nicht möglich
sein, vereinbaren Sie bitte einen individuellen Termin mit uns
unter 037295/6135.

Die Schulleitung

Lugau, den 13.01.2025

OBERSCHULE 
AM STEEGENWALD

Puppentheater

Ein Tag voller Fantasie und Kreativität: 
Das Puppentheater Zwickau besuchte die Klasse 5a

Am 25. November 2024 erlebten die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 5a der Oberschule am Steegenwald in Lugau einen ganz be-
sonderen Schultag. Professionelle Künstler aus dem Puppentheater
Zwickau empfingen die Kinder mit einem großen, geheimnisvollen
Koffer voller Handpuppen.

Jeder Schüler durfte sich eine der liebevoll gestalteten Handpuppen
aussuchen und erlernte zunächst die Handhabung dieser kleinen,
faszinierenden Kunstwerke. Danach waren Kreativität und Team-
geist gefragt: Die Kinder entwickelten in Gruppen ihre eigenen klei-
nen Theaterstücke, die sie anschließend mit viel Begeisterung vor-
führten.
Die Stimmung war ausgelassen, sogar auf Pausen wollten die jun-
gen Puppenspieler verzichten und der Tag wurde zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. „Es war toll zu sehen, wie unsere Schüler durch
das Puppenspiel ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten und mit
welcher Begeisterung sie ihren Puppen Leben einhauchten“, berich-
tete eine begleitende Lehrkraft. Die Mitarbeiter des Puppentheaters
lobten ebenfalls die Kreativität und das Engagement der Kinder. 

A. Hößler
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Ortschaft Erlbach-Kirchberg | Informationen

Infomobil envia TEL

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

das Infomobil von envia TEL ist im Februar und März immer freitags
von 10:00 bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Grund-
schule in Erlbach-Kirchberg zu Gast. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich umfassend und persönlich zum
Thema Glasfaserausbau beraten zulassen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von envia TEL stehen gern zur
Verfügung und beantworten Ihre Fragen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unterneh-
mens unter www.enviatel.de/erzgebirge

envia TEL freut sich über Ihren Besuch!

Liebe Ursprungerinnen und Ursprunger,

nun ist es endlich soweit und das Festjahr 2025 hat begonnen! Ur-
sprung hat Geburtstag und wir wollen die 800 Jahre groß feiern. Das
Festwochenende findet vom 22. bis 24. August 2025 statt, aber im
ganzen Jahr finden weitere Veranstaltungen statt. Der Arbeitskreis,
bestehend aus Vertretern der Vereine und Bürgern, hat schon eifrig
geplant. Zum Festwochenende wird es ein großes Festzelt am
Waldsportplatz geben, mit Musik und Tanz, einem bunten Kinder-
programm und der Präsentation der Vereine. Am Sonntag, den
24.08.2025, gibt es einen gemeinsamen Festzug von der Kirche auf
das Festgelände. Alle Ursprungerinnen und Ursprunger sind einge-
laden, gemeinsam zum Dorfgemeinschaftshaus (Maxhütte) zu zie-
hen. Mit Musik und Fahrmöglichkeiten für diejenigen, die nicht so
gut zu Fuß sind. Gerne kann dabei der Verein oder die Familienge-
schichte, die Firma oder der Beruf dargestellt werden. Kein „Fest-
umzug“ im klassischen Sinne (dafür sind wir zu wenige Einwohner),
aber dafür ein großer, bunter, fröhlicher Einzug ins Festzelt. 
Geplant ist auch eine Fotoausstellung im Dorfgemeinschaftshaus.
Dafür werden noch historische Fotos oder auch Gegenstände mit
Bezug auf Ursprung gesucht.

n Kontaktadresse:
Alexandra Lorenz-Kuniß, Stadtverwaltung Lugau
Telefon 037295 5210, E-Mail: Ursprung800@stv.lugau.de.  

n Festjahr 800 Jahre Ursprung: Termine Stand Januar 2025

• 08.03.2025, 19.00 Uhr, Kirche
Diavortrag zum Kirchenbrand

• 30.04.2025, 18.00 Uhr, Hexenfeuerplatz
Höhenfeuer mit Lampionumzug

• 10.05.2025, 16.00 Uhr, Kirche
Vortrag zur Geschichte Ursprungs von Prof. Hengst

• 18.05.2025, 16.00 Uhr, Kirche
Konzert mit Orgel und Saxophon

• 19.06. bis 22.06.2025, Kirchgemeine Ursprung
Legotage „Wir feiern unser Dorf“

• 22.08.2025 bis 24.08., Festgelände Waldsportplatz
Dorffest 800 Jahre Ursprung

• 23.08.2025, 16.00 Uhr, Kirche
Konzert des Kammerorchesters Meissen

• 24.08.2025, 10.00 Uhr, Kirche
Festgottesdienst mit dem Landesbischof

• 13.09.2025, 16.00 Uhr, Kirche
Konzert des Saitenspielchores

• 14.09.2025, 14.00 Uhr, Kirche
Kirchweihgottesdienst

• 20.09.2025, Waldsportplatz
Simsontreffen

• 21.09.2025, Fürstenweg
Drachenfest

ELLEN SCHALLER zu Gast im Terra.Ursprung

Wow, was für eine emotionale Reise, auf die uns Ellen Schaller  am
7. Dezember und am 3. Januar so einfühlsam mitnahm. Und welche
Wirkungen dabei das bezaubernde, rosa Schwein Erika erzielt – das
kann nur Ellen Schaller mit ihrer charismatischen Art darstellen.
Wir danken allen, die die beiden Konzerte besucht und diesen Tag
mit uns geteilt haben!
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Mitteilungen Lugau | Erlbach-Kirchberg | Ursprung

Das Krippenspiel greift genau diese Gedanken auf. Was ist gut und
was ist böse? Wie handle ich und welche Konsequenz wird es nach
sich ziehen? Fast so wie im Lied von „Fettes Brot“:
Es steigen einem die Tränen in die Augen, wenn man sieht
Was mit mir passiert und was mit mir geschieht
Es erscheinen Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter
Engel links, Teufel rechts: Lechz
Nicht nur Maria und Josef sind mitten drin, sondern auch wir. Was ist
die richtige Entscheidung? Im Krippenspiel stellt der „Gute Geist“
fest: „Nun fängt sie an, die neue Zeit, durch ihn soll alles anders wer-
den. Liebe zu Gott wird er entfachen, dass sie die Menschen zu ihm
bringt.“
Der „Böse Geist“ stellt dem entgegen: „… was nützt es dem großen
Gott, wenn keiner darauf reagiert? Wenn Hunger, Armut, all die Not
der Menschen Blicke voll fixiert. Ich will dies schüren wie noch nie,
will geben ihnen schlechten Rat, Dann, ganz am Ende, glauben sie,
dass Gott sie ganz vergessen hat.“

Wir feiern Weihnachten, weil Gott uns NICHT vergessen hat! Wir fei-
ern Weihnachten, weil Gott uns und seine Welt von ganzem Herzen
liebt! Mit dieser Liebe im Herzen können wir uns dem „Bösen“ ent-
gegenstellen und mit dem „Guten“ überwinden. Und das geht
schon mit ganz kleinen Dingen, wie einem netten Wort, einem Lä-
cheln oder einer freundlichen Geste. Probieren Sie es doch mal aus!
Die Spieler haben es beim anschließenden Spielerfrühstück gleich
in die Tat umgesetzt!

Krippenspiele zur Weihnacht 2024

Traditionell fand das Krippenspiel zur Christvesper in Lugau auch
am Nachmittag des 24.12.2024 in der Kreuzkirche statt. Wer wird
wohl mehr aufgeregt gewesen sein: die Christenlehrekinder der
Klassen 1 bis 6, die seit Oktober wöchentlich geprobt hatten oder
die Eltern und Großeltern, die endlich ihre Kinder in der jeweiligen
Rolle sehen und erleben wollten? Gespielt wurde die Weihnachtsge-
schichte unter der Überschrift „An allem sind die Engel Schuld“.

Die Engel steckten noch in ihren Vorbereitungen für die Ankunft des
neu geborenen Königs, als die Kirche schon voll besucht war. Das
brachte ihren Zeitplan völlig durcheinander. Auf ihrem Weg durch die
Weihnachtsgeschichte verschreckten sie bei der Verkündigung der
Frohen Botschaft auch noch die Schafe. Die Hirten waren sich nun
uneinig, ob sie erst die Schafe suchen oder sich auf den Weg zum
neu geborenen König machen sollten. Am Ende fanden sie beides
im Stall und in der sich darin befindlichen Krippe. Wie so oft ist das,
was man sucht, schon da, ganz nah. Und so mussten auch die En-
gel feststellen, dass Jesus die ganze Zeit bei ihnen war und ihren
Weg begleitet hat. Diese Erkenntnis wünschen wir Ihnen und uns für
jeden neuen Tag!

Für alle Frühaufsteher war am 25.12.2024 bereits 6:00 Uhr die
Christmette in der Kreuzkirche zu erleben. Das „Krippenspiel der
jungen Erwachsenen“ stand diesmal unter der Überschrift „Tauzie-
hen um die Heilige Nacht“. Wussten Sie, dass Sie bewusst oder un-
bewusst, täglich bis zu 20.000 Entscheidungen treffen? Lese ich
diesen Text weiter oder nicht? Stehe ich morgens auf oder bleibe ich
im warmen Bett liegen? Grüße ich meine Mitmenschen freundlich
auf dem Weg zur Arbeit oder laufe ich achtlos und schweigend an Ih-
nen vorbei? Viele Entscheidungen… jeden Tag. Manche Entschei-
dungen treffe ich ganz allein, andere wiederum gemeinsam mit
Freunden, Familie oder Kollegen. Für Christen kommt eine weitere
Option ins Spiel: was sagt Gott dazu? Zugegeben, dass macht es
nicht einfacher, aber es gibt eine Orientierung. 
Woran halte ich mich fest, wenn es schwierig wird? Was gibt mir
Halt, Trost, eine Perspektive? Fragen, die sich derzeit sicher viele
stellen, egal ob bekennender Christ oder nicht.

Stadtverwaltung Lugau
Rathaus: 09385 Lugau, Obere Hauptstraße 26
Telefon: (037295) 52-0
Fax: (037295) 52-19
Internet: www.lugau.de
eMail: info@stv.lugau.de
Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente!

Sprechzeiten
montags: geschlossen
dienstags: 08:30 bis 11:30 Uhr    13:00 bis 16:00 Uhr
mittwochs: 08:30 bis 11:30 Uhr

donnerstags: 08:30 bis 11:30 Uhr    13:00 bis 18:00 Uhr

freitags: 08:30 bis 11:30 Uhr

Termine Bürgermeister

nach Vereinbarung Telefon: 037295/5212

Bankverbindung:

• IBAN bei der Erzgebirgssparkasse:

DE25870540003731002867 und der BIC: WELADED1STB

• IBAN bei der DKB:

DE62120300000001411628 und der BIC: BYLADEM1001
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n Jahreslosung 2025
Prüft alles und behaltet das Gute! (1. Thessalonicher 5, 21)

n Monatsspruch Februar:
Du tust mir kund den Weg zum Leben. (Psalm 16, 11)

Liebe Leserinnen und Leser!

Verstohlen schiebt ihr einer während des Unterrichts einen wirklich
klein gefalteten Zettel über die Schulbank zu. Verstohlen nimmt sie
ihn, um ihn unter der Bank zu öffnen. Was sie liest, lässt sie leicht er-
röten: WILLST DU MIT MIR GEHEN? Und dann zwei Kästchen: JA
oder NEIN. DEIN MAX. Strahlend schaut sie sich um und nickt ihm
zu. Ja sie möchte. Sie freut sich auf die Gemeinschaft, die Liebe,
das gemeinsame Lachen und die Unternehmungen. Auch darauf,
dass sie in schwierige Zeiten nicht mehr allein ist, jemanden an ihrer
Seite weiß. Und sie hofft von ganzem Herzen, dass sie bei ihm so
sein darf, wie sie ist und dennoch geliebt wird.

Gott fragt uns das auch: Willst du mit mir gehen? Und der Beter in
Psalm 16 – er wird König David zugeschrieben - hat dazu ja gesagt.
Er hat sich auf den Weg mit Gott eingelassen und lässt uns an sei-
nen Erfahrungen mit ihm teilhaben. Er beschreibt, wie überglücklich
er ist, dass er nun nicht mehr allein unterwegs ist, sondern dass Gott
an seiner Seite ist und bleibt. Dass Gott ihm alles schenkt, was er
zum Leben braucht und ihm eine Zukunft gibt. In Gott erlebt er ei-
nen, den er um Rat fragen kann und der ihn gut führt. Er fühlt sich
ringsum geborgen, sicher und geliebt. Eine Liebe, die auch am Ende
des Lebens nicht aufhört. Am Schluss kann er nicht anders, als vol-
ler Dankbarkeit in Jubel auszubrechen: Du zeigst mir den Weg, der
zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei
mir; aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. 
Es sind begeisterte Worte, die er für seine Beziehung mit Gott findet.
Und ich kann sie ihm abnehmen, weil ich weiß, dass sie ihn auch in
schweren Zeiten getragen haben. Davids Leben war nicht von ei-
nem ständigen Glück durchzogen, sondern kennt auch ziemlich
dunkle Momente von Schuld und Versagen. Von Gottesferne. Sie
sind getragen vom Leben und der Erkenntnis, trotz allem: Du zeigst
mir den Weg, der zum Leben führt.

Ich wünsche uns, dass wir uns davon mittragen, ja mitreißen lassen
und ebenfalls fürs neue Jahr ankreuzen: Ja, ich will mit dir – meinem
Gott – gehen und deinem Weg vertrauen. Ich freue mich auf eine tie-
fe und erfüllende Beziehung mit dir, Gott. 

Und ich hoffe und bete, dass jeder von uns wie David am Ende fest-
stellen kann: Du, GOTT, beschenkst mich mit Freude, denn du bist
bei mir; aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. 
In diesem Sinn ein gutes und gesegnetes Jahr 2025

Ihre Pfarrerin Sabine Hacker

Gottesdienste

Adressen und Öffnungszeiten

n Pfarramtsbüro Lugau

Schulstraße 22, 09385 Lugau

Telefon (037295) 2677 | Fax (037295) 41200

Internet: www.kirche-lugau-ndw.de

E-Mail: kg.lugau-ndw@evlks.de

Öffnungszeiten: 

Dienstag, Mittwoch:      09:00 bis 12:00 Uhr

Donnerstag:                   14:00 bis 17.30 Uhr

n Pfarramtsbüro Niederwürschnitz

Kirchweg 1, 09399 Niederwürschnitz

Telefon (037296) 6418 | Fax (037296) 931975

E-Mail: kg.lugau-ndw@evlks.de  

Öffnungszeiten:

Dienstag:                       10:00 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch, Donnerstag:  10:00 bis 12:00 Uhr

Sonntag, 2. Februar – Letzter Sonntag nach Epiphanias

Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

                                                                                      (Jesaja 60, 2) 

10:00 Uhr       Gottesdienst in Niederwürschnitz

Sonntag, 9. Februar – 4. Sonntag vor der Passionszeit

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in

seinem Tun an den Menschenkindern.                          (Psalm 66, 5)

17:00 Uhr       Gottesdienst in Lugau mit Bläserkreis

Freitag, 14. Februar

10:00 Uhr       Gottesdienst im Altenpflegeheim

Sonntag, 16. Februar – Septuagesimae (70 Tage vor Ostern)

Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf

unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.

                                                                                      (Daniel 9, 18)

10:00 Uhr       Gottesdienst in Niederwürschnitz zur Jahreslosung 

                      (mit keBeat)

Sonntag, 23. Februar – Sexagesimae (60 Tage vor Ostern)

Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet,

so verstockt eure Herzen nicht.                                  (Hebräer 3, 15)

10:00 Uhr       Gottesdienst in Lugau 
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Gemeindekreise

n Kinder- und Jugendarbeit
Mutmachmontag: montags, 15:30 Uhr (Diakonat)
Christenlehre Lugau (außer Ferien): 
Klasse 1 bis 2: dienstags, 15:00 Uhr
Klasse 3 bis 6: dienstags, 16:30 Uhr
Christenlehre Niederwürschnitz (außer Ferien): 
Klasse 1 bis 3: donnerstags, 15:00 Uhr
Klasse 4 bis 6: donnerstags, 16:30 Uhr
Die Gemeinden Oelsnitz, Stollberg sowie Lugau-Niederwürschnitz
laden die Klassen 5 und 6 zu einem Christenlehre-Action-Tag ein: Er
findet einmal im Monat samstags von 10 bis 13 Uhr (mit gemeinsa-
mem Mittagessen) in je einer der Gemeinden statt.
Nächster Termin: Samstag, 8. Februar (Stollberg)
Junge Gemeinde: freitags, 19:00 Uhr (Lugau oder Oelsnitz)
Konfirmanden: Samstag, 1. Februar, 9:00 Uhr

n Kirchenmusik
Posaunenchor Lugau: nach Absprache 
Posaunenchor Niederwürschnitz: donnerstags 19:00 Uhr 
Kirchenchor: donnerstags, 19:30 Uhr (Lugau)
Kinderchor: freitags, 15:00 Uhr (Oelsnitz)
Flötenkreis: dienstags, 18:00 Uhr (Lugau)

n Weitere Gemeindegruppen
Seniorenkreis Ndw.: Mittwoch, 5. Februar, 14:00 Uhr
Seniorenkreise Lugau: Winterpause 
Bibelgesprächskreis: Mittwoch, 12. Februar, 19:30 Uhr
Gesprächskreis: Samstag, 1. Februar, 20:00 Uhr
Die Termine der übrigen Kreise (Mütterfrühstück, Bastelkreis) sind
bei den jeweils Verantwortlichen zu erfragen.

Römisch-katholische Pfarrei

Zusammenkünfte der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft

Die LKG Lugau trifft sich in ihren Räumen Stollberger Straße 12a. 
Gemeinschaftsstunde: sonntags, 10:00 Uhr (außer 9. Februar)
Bibelstunde: donnerstags, 19:30 Uhr 
Kinderstunde: sonntags, 10:00 Uhr
EC-Jugendkreis: freitags, 19:00 Uhr  
(abwechselnd in Lugau und Niederwürschnitz)
Frauenstunde: Donnerstag, 27. Februar, 16:00 Uhr
Gemeinschaftsstunde mit „Quintessenz“ in der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft Niederwürschnitz: Sonntag, 9. Februar,
9:30 Uhr
Kindertage in den Winterferien
Weitere Informationen finden Sie unter www.lkg-ndw.de.

Termine und Informationen

n Jubelkonfirmation
Am Trinitatissonntag, dem 15. Juni 2025, finden um 10:00 Uhr in
Niederwürschnitz und um 14 Uhr in Lugau die Festgottesdienste zur
Jubelkonfirmation statt. Alle, die vor 25, 50, 60, 65, 70 Jahren konfir-
miert wurden (Konfirmationsjahrgänge 2000, 1975, 1965, 1960,
1955 oder älter), bitten wir, sich in den entsprechenden Pfarrämtern
anzumelden. Lugau: Telefon 037295/2677, Niederwürschnitz: Tele-
fon 037296/6418. Die Einladungen versenden wir nach Erhalt der
aktuellen Adressen. Vielen Dank.

n „2. Kirchenskat“ am 7. Februar 2025 im Gemeindesaal Nieder-
würschnitz. Siehe Seite 23.

Sie sind herzlich zum Gottesdienst eingeladen. Er findet wöchent-
lich samstags in der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr in der Adventge-
meinde, Oberwürschnitzer Straße 55, 09376 Neuwürschnitz statt.
Informationen und Seelsorge: Pastor Dietmar Keßler
Mobil: 0151/203000-41, E-Mail: dietmar.kessler@adventisten.de

Adventgemeinde Neuwürschnitz

Das Gemeindezentrum der katholischen Pfarrei „Mariä Geburt“
ist in Lugau die Herz-Jesu-Kapelle (Grenzstraße 15a).

n Gottesdienste in Lugau: 
1. Freitag im Monat 09:00 Uhr
dienstags 18:30 Uhr
ungerade Monate: sonntags, 08:30 Uhr
gerade Monate: samstags, 17:00 Uhr

Änderungen, die aktuellen Gottesdienste und zusätzlichen Angebo-
te entnehmen Sie bitte unserer Homepage

www.katholische-pfarrei-mariae-geburt.de
Dort können Sie auch das Gemeindeblatt herunterladen. Auskünfte
erteilt auch das Pfarrbüro in Aue (Telefon 03771/22167).

Sonntag, 02. Februar 2025
08:30 Uhr      Predigtgottesdienst im Gemeindesaal Erlbach
10:00 Uhr      Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
                      in der Kirche Leukersdorf

Sonntag, 09. Februar 2025
10:00 Uhr      Familiengottesdienst mit Tauferinnerung in der 
                      Lutherkirche Kirchberg

Freitag, 14. Februar 2025
10:00 Uhr      Andacht der Ev. Montessori-Schule in der
                      Kirche Erlbach

Sonntag, 16. Februar 2025
10:00 Uhr      Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in der 
                      Kirche Leukersdorf

Sonntag, 23. Februar 2025
10:00 Uhr       Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in der 
                      Kirche Ursprung
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Kirchennachrichten | Informationen für Lugau, Erlbach-Kirchberg und Ursprung

Evangelische Montessori-Grundschule 
Erlbach-Kirchberg und Hort   

„Das Mitgefühl mit allen Geschöpfen ist es, was Menschen erst

wirklich zu Menschen macht.“ (Albert Schweizer)

Das Mitgefühl für Tiere ist etwas,
das den meisten Kindern eigen
ist. Daher war es für die Kinder
der Sommerklasse gar nicht
schwer, sich zu entscheiden,
wem sie eine Weihnachtsüberra-
schung bereiten wollten: die Tie-
re im Stollberger Tierheim „Wald-
frieden“ sollten unterstützt wer-
den. 
Nach einer Absprache mit Frau
Scheibner vom Tierheim wuss-
ten wir, was gebraucht wird. 
An einem Vormittag während der
Freiarbeit wurde gebacken: Hun-
deleckerlis aus Thunfisch, Käse
und Ei. Einige Kinder fanden, dass die auch für einen Fernsehabend
auf dem Sofa geeignet wären und kosteten die Plätzchen. Ja, gar
nicht schlecht! Im Laufe der Woche brachten viele Kinder und Eltern
noch weitere Spenden: so kamen jede Menge Futter, Desinfektions-
mittel, Einstreu und Spielzeug für die felligen Bewohner des Tier-
heims zusammen. 

Am 13.12. durften drei Kinder der Sommerklasse die Spenden über-
bringen und dabei einige Katzen persönlich besuchen und ausgie-
big beschmusen. Von den Jungtieren fiel der Abschied dann doch
besonders schwer. Sehr beeindruckt waren die Kinder von der vie-
len Arbeit, die die Mitarbeiter des Tierheims jeden Tag leisten müs-
sen, egal ob Feier- oder Werktag. Auch wenn zu Weihnachten viele
Spenden zusammenkommen, die Tiere im Tierheim müssen das
ganze Jahr über unterstützt werden und freiwillige Helfer werden
von den Mitarbeitern mit offenen Armen und von den vierbeinigen
Bewohnern mit Sehnsucht und Freude empfangen.

Wir durften Türchen Nr. 20 öffnen!

Ein herzlicher Dank an die Bautischlerei Köhler GmbH in Erlbach-
Kirchberg für Geldspende. Unsere Schule und der Hort durften das
20. Türchen öffnen. Die Spende wird uns helfen, die neuen Holzpfer-
de für das Außengelände zu finanzieren. 
Vielen Dank an die Stadt Lugau, die jedes Jahr den lebendigen Ad-
ventskalender organisiert und begleitet.
Der Chor und die EvMo-Pädagogen bedankten sich mit weihnacht-
lichen Liedern, die alle Singenden und Hörenden freudig auf Weih-
nachten einstimmten.

n Infos und Termine:
Am 11. Februar 2025 trifft sich die Vorbereitungsgruppe für 25 Jah-
re EvMo um 18.30 Uhr in der Schule – wir freuen uns über interes-
sierte Mitgestalter!
Am 14. Februar 2025 laden wir herzlich zur Andacht um 10.00 Uhr
in die Erlbacher Kirche ein. Die Winterklasse gestaltet die Andacht
zum Halbjahresabschluss.
Jetzt bereits vormerken:
Am 27. März 2025 öffnen wir unsere Türen! Für alle Interessierten
besteht die Möglichkeit, von 16:00 bis 18:00 Uhr die Schule und den
Hort kennenzulernen, die Pädagogen zu befragen und sich mit El-
tern im Café auszutauschen.

FSJ* bewerbt euch jetzt bei uns für ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr! Wir freuen uns auf eure Bewerbungen bis zum
30.04.2025. Nähere Infos auf der Website.
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FELS – Förderverein der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde 

Lugau-Niederwürschnitz e.V.     

n „2. Kirchenskat“
Wir laden Sie ganz herzlich zum 2. Kirchenskat ein.
Dieser soll am 7. Februar 2025 im Gemeindesaal Niederwür-
schnitz stattfinden.
– ab 18:30 Uhr Eintritt und Registrierung
– 19:00 Uhr Beginn – Startgeld 10 EUR/Spieler
Für Snacks und Getränke ist gesorgt. 

Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen, denn wir
spielen für einen guten Zweck.

Viele Grüße – Ihr FELS-Vorstand

Bei Fragen zu Schule und Hort schauen Sie gern auf unserer Inter-
netseite vorbei. Unter den FAQs beantworten wir die am meist
 gestellten Fragen.
Evangelischer Montessori-Schulverein 
Erlbach-Kirchberg e.V.
Dorfstraße 150, 09385 Lugau, 
OT Erlbach-Kirchberg, Telefon: 037295 900 900               
www.evmoschule.de, kontakt@evmoschule.de

Das Beratungsmobil der Sächsischen
Krebsgesellschaft e.V. 

kommt nach Lugau Paletti Park

Das Info- und Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesell-
schaft e.V. kommt am 11.02.2025 von 09:30 bis 11:30 Uhr nach
Lugau in den Paletti Park. 
Die Sächsische Krebsgesellschaft e.V. informiert dort über ihre An-
gebote und Veranstaltungen. Bei Bedarf steht Frau Schönherr, On-
kolotsin bei der Sächsischen Krebsgesellschaft e.V., für Sozialbera-
tung im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung zur Verfügung.
Das Beratungsmobil ist beheizbar. 
Mit dem Einsatz des Info- und Beratungsmobils berät und informiert
die Sächsische Krebsgesellschaft e.V. die Bürgerinnen und Bürger
zum Thema Krebs, wohnortnah, persönlich und kostenfrei. Rat -
suchende Betrof-
fene, Angehörige
und Interessierte
können dadurch
Informationen zu
sozialrechtlichen
Fragen, Veran-
staltungen, aktu-
ellen Projekten,
Selbsthilfegrup-
pen und weiteren
Ansprechpart-
nern erhalten.

Das Augenmobil von Mirantus macht Station in Lugau

Am 19. Februar kommt das Mirantus Augenmobil nach Lugau, um 

den Bewohnern wohnortnahe Augenuntersuchungen zu ermöglichen.

n Verbesserung der Augenvorsorge in ländlichen Gebieten

Gerade im ländlichen Raum ist es oft eine Herausforderung, einen Ter-

min beim Augenarzt zu bekommen – viele Praxen nehmen keine neuen

Patienten mehr auf und die Wege sind oft weit. Das gemeinsame Projekt

mit der Stadt Lugau zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung

schafft dafür eine neue Lösung: Mobile Augenuntersuchungen, durch-

geführt von erfahrenen Optometristen. Zu den Untersuchungen zählen

unter anderem eine Augeninnendruckmessung, Netzhautaufnahme,

Aufnahme des vorderen Augenabschnitts, Sehschärfebestimmung so-

wie die Überprüfung der aktuellen Brillenstärke. Nach der Untersuchung

werden die Ergebnisse zur Auswertung an Augenärzte mit Zulassung in

Deutschland sicher übermittelt und von diesen ausgewertet. Nach Aus-

wertung der Augenärzte erhalten die Teilnehmer einen schriftlichen Er-

gebnisbericht per E-Mail oder Post. Sollten Auffälligkeiten auftreten,

kann eine Videosprechstunde oder ein persönlicher Augenarztbesuch

zur weiteren Klärung vereinbart werden.

n Über Mirantus

Mirantus ist ein Gesundheitsunternehmen aus Berlin, das gemeinsam

mit lokalen Partnern und Gemeinden die augengesundheitliche Versor-

gung in ländlichen Regionen verbessert. Bereits über 8.000 Menschen

in ländlichen Regionen wie Sachsen, Thüringen und Brandenburg haben

das Angebot genutzt, das von zahlreichen Bürgermeistern und lokalen

Partnern unterstützt wird. Der Fokus der Vorsorgeuntersuchung liegt in

der Früherkennung von Veränderungen des Sehens bzw. des vorderen

und hinteren Augenabschnitts. Der schriftliche Ergebnisbericht erhält

keine Diagnose und ersetzt nicht die Diagnosestellung und Behandlung

durch einen Augenarzt.
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Bereitschaftsdienste (alle Angaben ohne Gewähr)

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Apothekenbereitschaftsdienst

Die Veröffentlichungen erfolgen auf der Internetseite
zahnaerzte-in-sachsen.de/Presse/Rubrik Notdienst.
Dort erhalten Sie die alphabetisch geordneten Ortsangaben.
Dienstbereitschaft: jeweils 09:00 bis 11:00 Uhr 

(danach beginnt die Rufbereitschaft)

Tierärztlicher Notfalldienst

Bitte informieren Sie sich unter: www.aponet.de oder www.slak.de/

Notdienst oder www.beers-apotheke.de/notdienste 

Dienstbereitschaft: täglich jeweils von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am
Folgetag, auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen

01. Februar   Praxis Dr. med. A. Rauth, Schillerstraße 26, Stollberg, 037296 2489 
02. Februar   Praxis Dr. med. Ch. Fock, Hauptstraße 47, Thalheim, 03721 86206
08. Februar   Praxis Dr. med. dent. A. Hirsch, Jahnsdorf, Hauptstraße 62 b, 
                     0371 221799
09. Februar   Praxis Dr. med. Ch. Fock, Hauptstraße 47, Thalheim, 03721 86206
15. Februar   Praxis Dr. med. dent. A. Hirsch, Jahnsdorf, Hauptstraße 62 b, 
                     0371 221799
16. Februar   Praxis Dr. med. dent. J. Körner, Hermannstraße 5, Neukirchen, 
                     0371 221849
22. Februar   Praxis Dr. med. dent. A. Hirsch, Jahnsdorf, Hauptstraße 62 b, 0371 221799
23. Februar   Praxis Dr. med. Ch. Fock, Hauptstraße 47, Thalheim, 03721 86206

Storchen-Sorgentelefon

Für Schwangere und frisch gebackene Eltern eines
Neugeborenen bis zur 6. Lebenswoche
Erreichbarkeit unter: 0176 47002206 – Hebamme Pia Richter
jeweils von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr täglich
Voraussetzung ist ein aktueller Versicherungsschutz der Schwangeren/Mutter.

01. bis 06. Februar     Schloss-Apotheke, Innere Zwickauer Straße 6, Lichtenstein,

Telefon: 037204 87800

07./08. Februar        Bären-Apotheke, Hohensteiner Straße 36, Stollberg, 

                                  Telefon: 037296 3717

09. Februar             Apotheke am Kaufland, Hohenstein-Ernstthal, 

                                  Heinrich-Heine-Str. 1a, 03723-680332

10. Februar             City-Apotheke, Hohenstein-Ernstthal, Weinkellerstr. 28, 

                                  Telefon: 03723-62940

11. Februar            Park-Apotheke, Lugau, Chemnitzer Straße 1, 037295-41626

12. Februar            Concordia-Apotheke, Oelsnitz, Gabelsberger Straße 7, 

                                  Telefon: 037298 2653

13. Februar            Neue Apotheke, Niederwürschnitz, Invalidenplatz 1, 

                                  Telefon: 037296 6406

14. bis 20. Februar     Apotheke am Sachsenring, Fr.-Engels-Straße 55, 

                                  Hohenstein-Ernsthal, 03723 42182

21. Februar                Löwen-Apotheke, Hofer Straße 207, Oberlungwitz, 

                                  Telefon: 03723 42173

22. Februar                Apotheke am Kaufland, Hohenstein-Ernstthal, 

                                  Heinrich-Heine-Str. 1a, 03723-680332

23. Februar                City-Apotheke, Hohenstein-Ernstthal, Weinkellerstr. 28, 

                                  03723 62940

24. Februar                Park-Apotheke, Lugau, Chemnitzer Straße 1, 037295-41626

25. Februar            Concordia-Apotheke, Oelsnitz, Gabelsberger Straße 7, 

                                  Telefon: 037298 2653

26. Februar            Neue Apotheke, Niederwürschnitz, Invalidenplatz 1, 

                                  Telefon: 037296 6406

27. Februar            Aesculap-Apotheke, Oelsnitz, Albert-Funk-Schacht-Str. 1c,

037298-12523

28. Februar             Aesculap-Apotheke, Mülsen/OT St. Jacob, St. Jacober 

                                  Hauptstraße 82, Tel.: 037601 3990

                                  Apotheke am Rathaus, Hauptstraße 12, Thalheim, 

                                  Telefon: 03721 84394

Tierärztlicher Notfalldienst 

Notfallpraxis für Klein- & Heimtiere (kritische Fälle):

Montag bis Sonntag von 08:00 bis 22:00 Uhr

Tierärzte-Team Erzgebirge, Zwönitz,

Bahnhofstraße 43, Telefon: 037754/15820 

(Bitte telefonische Anmeldung erforderlich!)

Neuregelung beim tierärztlichen Notdienst
ab Januar 2025

– Für Notfälle bei Klein- und Heimtieren gibt es eine zentrale Not-
rufnummer, die den Tierbesitzer automatisch mit der nächstge-
legenen, diensthabenden Praxis verbinden soll.

– Im Großtierbereich wird die bisherigen Verfahrensweise vorerst
beibehalten.

Bitte informieren Sie sich aktuell auf der Internetseite Tierärztlicher
Bereitschaftsdienst-Erzgebirgskreis.

Notrufnummer: 112

Termine/Informationen

– 19. Februar: Mobile Augenuntersuchung – 
Augenmobil von Mirantus/siehe Seite 23

– 11. Februar: Beratungsmobil der Sächsischen 
Krebsgesellschaft e. V./siehe Seite 23

– Infoblatt zum Tierärztlichen Notfalldienst/siehe Seite 25
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„Blick durch‘s Schlüsselloch“

Impressionen Weihnachten 

Flinke Füße – Oh, es riecht gut! Entdeckerbande – einfach

aufreißen!

Pusteblume –

Wichtel „Pepe“ ist da.

Kinderwelt Erzgebirge e. V.

„Friedrich Fröbel“ 

Hohensteiner Straße 3

09385 Lugau

Regenbogen – Lieber, guter Weihnachtsmann …

Fröhliches Weihnachten für alle!

Klangforscher – unerwartete

Weihnachtsüberraschung
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Dezember-Schnappschüsse aus dem Sonnenkäfer

Im letzten Jahr hat unsere Mäusegruppe bei einem Malwettbewerb

der Allianz mitgemacht.

Frau Straube konnte uns doch tatsächlich mitteilen, dass wir einen

Platz belegt und uns somit in den Allianz Kinderhilfsfonds Kalender

für 2025 „hineingemalt“ haben.

Den Jahresabschluss bildete unserer Kinderweihnachtsfeier am

17.12.2024

Es gab ein leckeres Frühstück für alle Gruppen.

Auch Weih-

nachtsmann und

Engel

haben uns an
diesem Tag be-
sucht.

Das Team des Sonnenkäfers wünscht allen Le-
sern des Anzeigers ein frohes und vor allem ge-
sundes neues Jahr. Es soll allen viel Zuversicht,
neue Träume, große und kleine Abenteuer, viel
Magie und zauberhafte Momente bescheren.

Herzliche Grüße aus dem „Sonnenkäfer“

Spielnachmittage am 12.02. und 12.03.2025, 15:00 bis 16:00 Uhr
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Oh du schöne Weihnachtszeit

Jeder liebt die Weihnachtszeit. Kerzenschimmer, strahlende Kinder-
augen und viel Heimlichkeit machen die Weihnachtszeit aus. Nicht
nur für Erwachsene ist diese Zeit schön, sondern auch für die Kin-
der. Nachdem die Gruppenzimmer geschmückt waren und es ge-
mütlich wurde, war auch schon die Vorfreude auf Weihnachten da.
So wurden zum Nikolaustag fleißig die Stiefel geputzt und nach der
Geschichte vom Nikolaus waren diese sogar gefüllt. Was für eine
Überraschung und Freude. 

Mittlerweile wurden auch schon fleißig Lieder und Gedichte geübt,
denn die Eltern waren zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Doch
zuvor musste noch ein Adventstürchen geöffnet werden. Patricia
Großer kam zu uns in die Kita und brachte für jede Gruppe eine
Überraschung mit. Nach einem kleinen Programm konnten die Ge-
schenke ausgepackt werden und ließen Kinderaugen strahlen. Vie-
len lieben Dank liebe Patricia dafür, wir haben uns sehr gefreut. 

Dann kam die Weihnachtsfeierwoche. Erst die Küken, dann die
Füchse und zum Schluss die Schmetterlinge begrüßten die Eltern
mit einem kleinen Programm und ließen sich dann Kekse, Kuchen,
Kaffee, Tee und Obst schmecken. Es war sehr gemütlich und natür-
lich gab es auch für die Eltern ein kleines selbstgebasteltes Ge-
schenk.
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Am Freitag vor der Kinderweihnachtsfeier waren alle ehemaligen
Mitarbeiter, Elternrat und Patricia zu einem Frühstück mit den Kin-
dern eingeladen. Natürlich sangen wir auch zusammen Weihnachts-
lieder oder hörten das ein oder andere Gedicht. So wurde dieser
Vormittag wieder zu einem unvergessenen Tag für alle. Danke für eu-
er Kommen und die mitgebrachten Sachen. 

Dann war es endlich soweit – die Kinderweihnachtsfeier. Nach ei-
nem üppigen Frühstück mit Würstchen, Brote, Obst, Gemüse und
Plätzchen stellten die Kinder einen Stuhlkreis und warteten auf den
Weihnachtsmann. Der ließ nicht lange auf sich warten. Es klopfte
laut an der Tür und bepackt mit Sack und Wäschekorb setzte der
Weihnachtsmann mit in den Kreis. Nach einem kleinen Gedicht oder
Lied gab es für jedes Kind ein Geschenk und auch für die Gruppen
noch Geschenke. Wie jubelten die Kids über die vielen schönen Sa-
chen. Ans Rausgehen war da nicht zu denken, denn die Kinder woll-
ten mit den neuen Sachen spielen. So ging ein Jahr zu Ende und wir
danken allen Eltern, Sponsoren und Helfern für das entgegenge-
brachte Vertrauen, für die Zusammenarbeit und die vielen Unterstüt-
zungen und wünschen allen ein gesundes glückliches neues Jahr. 
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Der kranke Schneemann

Ein Schneemann steht vor unserm Haus

und sieht fürwahr recht traurig aus.

Sein Hut, ein alter Topf,

sitzt ziemlich schief auf seinem Kopf.

Die Augen weinen warmes Wasser.

Die rote Nase, blass und blasser,

hängt im Gesicht schon arg verschnupft.

Sein Reisigbesen ist zerrupft.

Der Schneemann wirkt sehr abgehärmt.

Ich glaub', er hat sich stark erwärmt.

Eberhardt Börner

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Trotzdem denken …

Weihnachten ist vorbei gegangen.

Silvesterböller sind verknallt.

Das neue Jahr hat angefangen.

Was es uns bringt, das sehn wir bald.

Wenn es nach manchen Reden geht,

dann sollen wir uns dran gewöhnen,

dass für den Frieden ist’s zu spät,

und auch naiv, sich zu versöhnen.

Den Schwachsinn glauben, welch ein Fehler!

Die Welt sich immer weiter dreht.

Vor allem Mensch bist du, nicht Wähler,

Erkenntnis kommt niemals zu spät.

(c) Iris Schürer

poetische notizen
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Adventskalender der Gewerbetreibenden
und  Weihnachtsmarkt zum Weihnachtsprogramm

der Grundschule 

Aufmerksame Mitbürger konnten das 4. Kalendertürchen der Ge-
werbetreibenden, im Schaufenster von TV-HiFi-Sat Mehner, auf der
Oberen Hauptstraße entdecken. 
Zum Übergabetermin erklangen im Ausstellungsraum des Fachbe-
triebes nicht nur hochmotivierte Wintermelodien, sondern auch ein
selbstgedichteter Weihnachtsreim. 
Im Blitzlichtgewitter (siehe Adventskalender Seite 8) überreichte uns
Herr Mehner ein neues CD-Radio für unser Tanzzimmer sowie vieler-
lei weihnachtliches Naschwerk – VIELEN LIEBEN DANK.

Hort Farbkleckse 
Lugau

Bereits zum vierten Mal rahmte der Hort Farbkleckse am 11. De-
zember mit einem stimmungsvollen Weihnachtsmarktambiente das
Weihnachtsprogramm der Grundschule und lud generationsüber-
greifend zum Schlemmen und Verweilen ein.
Eine gelungene Veranstaltung, vielen Dank fürs dabei sein.
Ein großes DANKESCHÖN geht an Frau Rebentisch und Familie
Seltmann für die großzügigen Sachspenden.
Team Farbkleckse




































